
+ Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen

Hinweise:  

- Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände
und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.

- Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäischen Vogelar-
ten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen der Eingriffsregelung nach
§§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m.
BauGB abzuarbeiten.

- Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Europäischen Vo-
gelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils gesonderte Formblätter vorzule-
gen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutzrechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen
der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen.

- Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten Einzelfall nicht
relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist).

1. Vorhaben bzw. Planung

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
Die EnBW Netze planen den kompletten Rückbau der Leitungsanlage 3212 inkl. Ausbau der Fundamente bis in 2-3 m unter 
EOK sowie den Masttausch von Mast 189 der Leitungsanlage 1200  

Für die saP relevante Planunterlagen:  
- Erläuterungsbericht LBP mit integrierter Artenschutzprüfung
- Habitatpotenzialanalyse und eigene Erhebungen

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1

  Art des Anhangs IV der FFH-RL 

  Europäische Vogelart² 

Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher 
Name 

Rote Liste Status in Deutsch-
land 

Rote Liste Status in BW 

Feldlerche und andere 
Feldbrüter 

Alauda arvensis 
 0 (erloschen oder verschollen) 

 1 (vom Erlöschen bedroht) 

 2 (stark gefährdet) 

 3 (gefährdet) 

 R (Art geografischer Restriktion) 

 V (Vorwarnliste) 

 0 (erloschen oder verschollen) 

 1 (vom Erlöschen bedroht) 

 2 (stark gefährdet) 

 3 (gefährdet) 

 R (Art geografischer Restriktion) 

 V (Vorwarnliste) 

1 Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 
Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht. 

² Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammengefasst 
werden. 
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3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3  

3.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 
 
Insbesondere: 

- Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. Angaben zur Re-
viergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren räumliche Abgrenzung. 

- Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des Vorhabens. 

- Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und Charakter der in die-
sen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

 
Die Feldlerche bevorzugt möglichst baum- und strauchlose, abwechslungsreiche Feldfluren (u.a. Wintergetreide, Rotklee), 
weiterhin zählen auch Weiden und sonstige nicht zu dicht stehenden grasigen Kulturen (u.a. Mager- und Fettwiesen) zu den 
günstigen Habitatstrukturen. Die Nester stehen meist in einer Erdmulde leicht geschützt und in niederer Vegetation. 
 
Die Brutperiode der Feldlerche erstreckt sich von April bis August und besteht meist aus 2 Jahresbruten. Die Zugvogelart 
beginnt bereits im August mit dem Wegzug und beginnt oft schon Ende Januar, in der Regel aber ab Anfang Februar mit dem 
Heimzug. 
 
Die Feldlerche ist dafür bekannt, dass sie ihre Umwelt in erster Linie optisch wahrnimmt, daher kommen ihr die offenen 
Landschaftsstrukturen zur Gefahrerkennung entgegen. Eine besonders hohe Empfindlichkeit gegen optische Störungen ist 
daher nicht auszuschließen.  
 
Quellen: Hölzinger, J. (2001): Die Vögel Baden-Württembergs. Band 3.1: Singvögel 

3 Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen 

4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

- Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
- Lage zum Vorhaben, 
- Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

 
Aufgrund der Nachweise aus dem Jahr 2011 von drei Brutrevieren der Feldlerche (Alauda arvensis) auf den Ackerfluren 
zwischen Mast 023 und 026 wird ein vorhandenes Habitatpotenzial für Feldbrüter bestätigt. 
 
Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, 

- welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen und 
- aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-Analysen sind al-

lerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die nicht behebbar sind) bzw. nicht 
geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen nicht in verbotsrelevanter Weise betroffen 
werden kann oder wenn eine Ermittlung des Artvorkommens unverhältnismäßig wäre, was jedoch von der zuständi-
gen Naturschutzbehörde festzustellen wäre). 

3.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung; Begründung des Erhal-
tungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 
Der Erhaltungszustand der Feldlerchen in Baden-Württemberg wird mit stark rückgängigen Bestandsdaten als ungünstig 
bewertet. Eine Abgrenzung der lokalen Population im Untersuchungsraum ist aufgrund fehlender flächiger Erhebungen nicht 
möglich. 
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3.4 Kartografische Darstellung 
 
Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 
 
Siehe Lageplan zum LBP 
 

5 Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte erfolgen. 

4.  Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
 (bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?   

             ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen sowie der 

konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 
 
 Ohne Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen kann im Bereich der Ackerflächen durch temporäre Flächenin-

anspruchnahme bei den Rückbauarbeiten die Beseitigung potenziell vorhandener Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
nicht ausgeschlossen werden. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschädigt oder zerstört, dass 
 dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten vollständig entfällt?    
              ja  nein 
 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen 
 des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009) 
 

Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere essentielle Teilhabitate sowie 
Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

 
 An allen Maststandorten ist die Flächeninanspruchnahme für die Rückbauarbeiten räumlich so eng begrenzt, dass die 

Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Umfeld dennoch aufrechterhalten bleibt. 
 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige Vorhabenwirkungen so beeinträch-
 tigt und damit beschädigt, dass diese nicht mehr nutzbar sind?  
              ja  nein 
  

(vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen 
 des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009) 

 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
  

Keine weiteren Störungen, die über die unter 4.1 a) genannten Beeinträchtigungen hinausgehen. 
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?        ja  nein 
 Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teil-
 weise möglicher Vermeidung. 
 
 Bauzeit für den Rückbau der Maste in Ackerflächen erst im Anschluss an die Hauptbrutphase, d.h. ab August sowie 

ggf. eine Kontrollbegehung durch die ökol. Baubegleitung unmittelbar vor Baubeginn. 
 
 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: Maßnahmenbeschreibung im LBP 
 
e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG zulässige/s Vorhaben bzw. 
 Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?        ja  nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 
 Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und Verweis auf die detaillierten Plan-
 unterlagen. 
 
 Zur Abarbeitung der Eingriffsregelung wird ein LBP erstellt. 
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f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
 Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?      ja  nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig besetzte) Ausweichmöglichkeiten 
 für die betroffenen Individuen bestehen. 
 

Feldlerchen brüten i.d.R. inmitten von Ackerflächen, die ökologische Funktion wird bei einer punktuellen temporären 
Flächeninanspruchnahme gewahrt. 

 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?      ja  nein 
 
 entfällt 
 
h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 
 
 entfällt 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

ja 
 

 nein 

 
4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?       ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen sowie 
 Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 
 

Ohne Berücksichtigung der Brutzeit können Entwicklungsstadien der Feldlerchen (Eier, Nestlinge) getötet werden, 
wenn brütende Tiere verscheucht werden und die Gelege verlassen. Bei einem Rückbau der Masten außerhalb der 
Brutzeit (mit Vermeidungsmaßnahme) werden jedoch keine Tiere gefangen, verletzt oder getötet. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?        ja  nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  

 
Bei einem Rückbau der Masten außerhalb der Brutzeit führt das Vorhaben nicht zu einer signifikanten Erhöhung des 
Verletzungs- oder Tötungsrisikos, zumal durch die landwirtschaftliche Nutzung jederzeit ein Tötungsrisiko der Feldler-
chen besteht. 

 
 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
 
c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?         ja  nein  

 
Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 

 Bauzeit für den Rückbau des Mastes erst im Anschluss an die Hauptbrutphase, d.h. ab August. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: vgl. Maßnahmenbeschreibung im LBP 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
 

 ja 
 

 nein 
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4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  
 und Wanderungszeiten erheblich gestört?        ja  nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- 
oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw. Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population 
sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 
 
Durch die räumlich und zeitlich begrenzte Maßnahme tritt keine erhebliche Störung mit Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes auf.  

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?        ja  nein 
  
 entfällt 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
 

 ja 
 

 nein 

4.4 Entnahme von wildlebenden Pflanzen oder ihren Entwicklungsformen, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
 Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 
 
 entfällt 
 

 
4.5 Kartografische Darstellung  
Kartografische Darstellung der in 4.1 - 4.4 aufgeführten Konflikte sowie der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und / 
oder zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen)6. 
 

6 Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte erfolgen 

 

5.  Ausnahmeverfahren 
 
 entfällt 
 

 

6. Fazit  

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und CEF-
Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

 

 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 
 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 
 

 sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 
nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

 
 sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 
 

 


